
Herr Sterzenbach geht auf die Formulierung zum Inkrafttreten beider Satzungen ein. Mit Blick auf die noch 
abzuwartende Fertigstellung der Kolumbarien schlägt er vor, die Formulierung „tritt am Tage nach der 
Bekanntgabe in Kraft“ zu wählen.  
 
Es ergibt sich kein Widerspruch. Frau Miethke bittet mitzuteilen, wann die Satzung in Kraft ist. 
 
Weitere Wortmeldungen ergeben sich nicht. 


